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1. Kon fulatwesen.
Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Johannes Bösche zum
Vizekonsul in Matagalpa (Nicaragua) zu ernennen geruht.

Dem bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Constantinopel beschäftigten Gerichtsassessor Dittler ist
auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom
6. JFebruar 1875 die Ermächtigung erteilt worden, in Vertretung des Generalkonsuls bürgerlich gültige
Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen einschließlich der unter deutschem Schutze be-
findlichen Schweizer vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem französischen Vizekonsul in Danzig, Philippe Ernest Michel, ist namens des Reichs das
Exequatur erteilt worden.

Der Kaiserliche Konsularagent L. von der Hude in Svendborg ist gestorben.


